
2.12. Luftfahrtgesetz

und allen Gewässern der Deutschen Demokrati
schen Republik ist Bestandteil des Hoheitsgebietes 
der Deutschen Demokratischen Republik. Er unter
liegt der ausschließlichen Souveränität der Deut
schen Demokratischen Republik.
§ 2
Benutzung des Luftraumes
(1) Den Luftraum der Deutschen Demokratischen 
Republik dürfen benutzen
1. Luftfahrzeuge, die in das Luftfahrzeugregister 

der Deutschen Demokratischen Republik einge
tragen und zur Luftfahrt zugelassen sind;

2. andere Luftfahrzeuge, wenn ihnen dies auf 
Grund eines völkerrechtlichen Vertrages oder 
durch eine besondere staatliche Erlaubnis gestat
tet ist.

(2) Die allgemeine Ordnung für die Benutzung des 
Luftraumes durch die Luftfahrt wird vom Minister 
für Nationale Verteidigung in Hauptflugregeln fest
gelegt. Der Minister für Nationale Verteidigung 
kann für die Benutzung des Luftraumes Beschrän
kungen festlegen und Teile des Luftraumes ständig 
oder zeitweise sperren.

§ 3
Geltungsbereich und 
anzuwendendes Recht
(1) Dieses Gesetz gilt für die Luftfahrt im Luftraum 
der Deutschen Demokratischen Republik.
(2) Dieses Gesetz gilt für die in der Deutschen De
mokratischen Republik zur Luftfahrt zugelassenen 
Luftfahrzeuge sowie deren Besatzungen und Kabi
nenpersonal auch außerhalb des Hoheitsgebietes der 
Deutschen Demokratischen Republik, falls die 
Rechtsvorschriften des Staates, in dessen Hoheitsge
biet sich das Luftfahrzeug befindet, nichts anderes 
vorschreiben.
(3) Für die vertraglichen Beziehungen und die Ver
antwortlichkeit der Luftverkehrsbetriebe für Scha
denszufügung gelten die zivil- bzw. wirtschaftsrecht
lichen Rechtsvorschriften der Deutschen Demokra
tischen Republik.
(4) Soweit völkerrechtliche Verträge, die von der 
Deutschen Demokratischen Republik abgeschlossen 
wurden oder denen die Deutsche Demokratische 
Republik angehört, andere Regelungen vorsehen, 
finden diese Anwendung.
(5) Für Luftfahrtpersonal, Luftfahrtgerät, Flugsi
cherungsbodenanlagen, Flugplätze und Flugbetrieb 
der Nationalen Volksarmee und der Grenztruppen 
der Deutschen Demokratischen Republik gelten die 
vom Minister für Nationale Verteidigung erlassenen 
Bestimmungen.
(6) Für Luftfahrtpersonal, Luftfahrtgerät, Flugplät
ze und Flugbetrieb der anderen Schutz- und Sicher
heitsorgane gelten die von den zuständigen Mini
stern im Einvernehmen mit dem Minister für Natio
nale Verteidigung erlassenen Bestimmungen.

§4
Aufgaben der zivilen Luftfahrt
(1) Die zivile Luftfahrt hat
1. Personen, Gepäck, Güter und Postsendungen si

cher und qualitätsgerecht auf dem Luftwege zu 
befördern (Luftbeförderung);

2. Flughäfen und andere Flugplätze entsprechend 
den gesellschaftlichen Erfordernissen anzulegen 
und betriebsbereit zu halten (Betrieb von Flughä
fen);

3. Dienstleistungen mit Luftfahrzeugen für die 
Volkswirtschaft und andere gesellschaftliche Er
fordernisse mit dem Ziel höchster volkswirt
schaftlicher Effektivität zu erbringen (Luftfahrt
dienste).

(2) Der Minister für Verkehrswesen ist für die staat
liche Leitung der zivilen Luftfahrt zuständig, soweit 
in diesem Gesetz keine anderen Festlegungen getrof
fen werden oder der Ministerrat keine anderen Zu
ständigkeiten festlegt.

II.
Luftbeförderung

§5
Umfang und Durchführung 
der Luftbeförderung
(1) Die Luftverkehrsbetriebe der Deutschen Demo
kratischen Republik erfüllen ihre Beförderungsauf
gaben durch Luftbeförderungen im Linienverkehr 
und im Bedarfsverkehr im Rahmen der Rechtsvor
schriften.
(2) Personen sowie Gepäck und Güter, deren Be
förderung die Flugsicherheit gefährden würde oder 
deren Beförderung sonstige in den Rechtsvorschrif
ten vorgesehene Gründe entgegenstehen, sind von 
der Luftbeförderung ausgeschlossen. Das gleiche gilt 
für Gepäck und Güter, zu deren Beförderung die 
nach §42 Abs. 2 erforderliche vorherige Genehmi
gung fehlt.

§ 6
Luftbeförderung innerhalb der 
Deutschen Demokratischen Republik
Zur Luftbeförderung zwischen Orten in der Deut
schen Demokratischen Republik sind nur Luftver
kehrsbetriebe der Deutschen Demokratischen Re
publik berechtigt, soweit sich nicht aus völkerrechtli
chen Verträgen etwas anderes ergibt oder durch das 
Ministerium für Verkehrswesen eine besondere Er
laubnis erteilt ist.

§ 7
Allgemeine Beförderungsbedingungen
Allgemeine Beförderungsbedingungen der Luftver
kehrsbetriebe der Deutschen Demokratischen Re
publik werden vom Minister für Verkehrswesen im 
Einvernehmen mit dem Minister der Justiz als 
Rechtsvorschrift erlassen.
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